
Zeitschri des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte
Journal of the Max Planck Institute for European Legal History

Rechts Rggeschichte

Rechtsgeschichte
Legal History

www.rg.mpg.de

http://www.rg-rechtsgeschichte.de/rg28
Zitiervorschlag: Rechtsgeschichte – Legal History Rg 28 (2020)

http://dx.doi.org/10.12946/rg28/291-293

Rg282020 291 – 293

Sabine Dabringhaus*

Asiatische Weltordnungen seit Genghis Khan: 
Eine Verflechtungsgeschichte

[Asian World Orders since Chinggis Khan: an Entangled History]

* Historisches Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, sabine.dabringhaus@geschichte.uni-
freiburg.de

Dieser Beitrag steht unter einer Creative Commons Attribution 4.0 International License



Sabine Dabringhaus

Asiatische Weltordnungen seit Genghis Khan:
Eine Verflechtungsgeschichte*

Sacred Mandates bietet einen neuen Ansatz zum 

Verständnis der historischen Beziehungen zwi-

schen politischen Ordnungen in Inner- und Ost-

asien vom frühen 13. bis ins frühe 20. Jahrhun-

dert sowie ihrer Auswirkungen auf die aktuellen 

Herausforderungen und Konflikte in der Region. 

Das Werk ist das Ergebnis einer mehrjährigen 

Forschungszusammenarbeit, an der weltweit über 
70 Historikerinnen und Historiker beteiligt waren. 

Es schöpft aus dem Reichtum ihrer Regionalexper-

tise. Die drei Herausgeber haben daraus eine sorg-

fältig durchdachte Analyse der Staatsbildungspro-

zesse im östlichen Teil Eurasiens in ihren transkul-

turellen und transregionalen Bezügen geschaffen. 

Die Thesen des Bandes werden konzentriert auf 

knapp 200 Textseiten in sieben Kapiteln entfaltet, 
im Schlusskapitel Überlegungen zu den Implika-

tionen für die Gegenwart angeboten. Das Ziel der 

Autorengruppe ist es, die übliche chinazentrierte 

Perspektive auf die Geschichte der Region durch 

einen sorgfältigen Blick auf die Koexistenz und 

Verflechtung multipler Weltordnungen zu über-

winden. Die sinozentrische Selbstbeschreibung 

chinesischer Dynastien wird ebenso revidiert wie 

das erstmals 1968 von dem amerikanischen China-
Historiker John K. Fairbank einflussreich formu-

lierte Modell einer Chinese World Order.1 Einen 

produktiven Anknüpfungspunkt bietet das von 

Morris Rossabi 1983 herausgegebene Werk China 

among Equals, das für die Periode vom 10. bis zum 

14. Jahrhundert Chinas Offenheit gegenüber den 

Nachbarreichen und seine pragmatische, realisti-

sche Außenpolitik hervorhob.2

Sacred Mandates schließt chronologisch an den 

Rossabi-Band an und beleuchtet die drei Welt-

ordnungen im Osten Eurasiens – die Autoren be-

vorzugen den Begriff »Inner- und Ostasien« –, die 

seine Geschichte bis ins frühe 20. Jahrhundert 

prägten. Bemerkenswert für diese multipolare 

Konstellation ist, dass die mongolischen, sino-kon-

fuzianischen und tibetisch-buddhistischen Welt-

ordnungen nicht nur nebeneinander existierten, 

sondern auch miteinander interagierten und sich 

überlagerten. Ausgehend von ihren unterschied-

lichen natürlichen und geographischen Voraus-
setzungen entwickelten sie eigene Herrschafts-

modelle und Gemeinwesen sowie kulturspezifi-

sche Normen im Umgang mit anderen Staaten 

und ethnischen Gruppen. Ähnlich dem europäi-

schen ius gentium beanspruchte jede der drei Welt-

ordnungen zugleich universale Geltung. Jede be-

rief sich auf ein Zentrum, das kulturelle Autorität 

ausstrahlte, pflegte eine legitimierende Ideologie 
und schuf einen Verhaltenskodex für den Umgang 

mit anderen Herrschern und ihren Untertanen. 

Im Unterschied zum modernen, westlich gepräg-

ten (»westfälischen«) System der »internationalen« 

Beziehungen regierten die asiatischen Herrscher 

niemals gleichberechtigt nebeneinander. Ihre Sou-

veränität war nicht territorial definiert, sondern 

aufgrund der gegenseitigen kulturellen Bezüge 

teilbar und vielschichtig. Das zeigt sich besonders 
deutlich am Verhältnis zwischen den mongoli-

schen Khanen und den tibetisch-buddhistischen 

Oberhäuptern. Als Patrone garantierten die Khane 

ihren geistlichen Verbündeten militärischen und 

politischen Schutz. Umgekehrt legitimierten die 

lamaistischen Oberhäupter die politische Autorität 

der mongolischen Herrscher.

Die Chronologie der Studie beginnt 1206 mit 
der Verleihung der Großkhanwürde an Genghis 

Khan. Dieser Akt symbolisierte die Neuordnung 

des eurasischen Raumes unter der universalen 

Souveränität Genghis Khans und seiner Nach-

* Timothy Brook, Michael van Walt 
van Praag et al. (Hg.), Sacred Man-
dates. Asian International Relations 
since Chinggis Khan, Chicago: Uni-
versity of Chicago Press 2018, 277 S., 
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1 John K. Fairbank (Hg.),The Chinese 
World Order: Traditional China’s 
Foreign Relations, Cambridge/MA 
1968.

2 Morris Rossabi (Hg.), China among 
Equals: The Middle Kingdom and Its 

Neighbors, 10th–14th Centuries, 
Berkeley 1983.

Kritik critique

Sabine Dabringhaus 291



fahren und erinnert an europäische Konzepte im-

perialer Reichsgründung. Das mongolische Welt-

reich übte einen nachhaltigen Einfluss auf die 

Staatsbildungsprozesse und Herrschaftsformen in 

Inner- und Ostasien aus. Eine ähnlich wichtige 
Zäsur sehen die Autorinnen und Autoren in der 

Machteroberung der mandschurischen Qing-Dy-

nastie in China im Jahre 1644. Sie erwies sich als 

Voraussetzung für die erstmalige Integration aller 

drei Weltordnungen in einem einzigen Vielvölker-

imperium. Hier folgt Sacred Mandates der Neu-

interpretation der amerikanischen Schule der New 

Qing History, die ganz im Sinne einer composite 

monarchy argumentiert, indem sie das chinesische 
Kaiserreich nur als Teilreich eines größeren sino-

mandschurischen Imperiums versteht.

Charakteristisch für das mongolische Impe-

rium waren seine extensiven Eroberungen in allen 

Regionen Eurasiens. Daher spricht die westliche 

Literatur gerne vom »Mongolischen Weltreich«. 

Timothy Brook und seine Mitstreiter ziehen in 

Anlehnung an den von Genghis Khan eingeführ-
ten Ehrentitel »Großkhan« den Begriff »Großstaat« 

vor. Die »Geheime Geschichte der Mongolen«, 

nach wie vor die Hauptquelle für die Lebenszeit 

Genghis Khans, beschreiben sie als Gründungs-

mythos. Als weiteres einigendes Element betrach-

ten sie die mongolische Rechtsordnung (yasa). 

Zwar zerfiel das Großreich bald in unabhängige 

Reiche, die Großkhanwürde blieb jedoch bis zu 

ihrem Erlöschen 1634 ein wichtiges nominelles 
Strukturelement der zwischenstaatlichen Bezie-

hungen in Innerasien.

Enge Beziehungen bauten die Mongolen schon 

in ihrer frühen imperialen Phase zur tibetisch-

buddhistischen Weltordnung auf. Ab 1227 pfleg-

ten die mongolischen Khane ein Patron-Priester-

Verhältnis zu Tibets lamaistischen Oberhäuptern. 

Durch die Eroberung des chinesischen Kernlands 
und die Gründung der Yuan-Dynastie wurde dann 

1279 eine Verbindung zur sino-konfuzianischen 

Weltordnung hergestellt. Von Anfang an wurden 

diese Beziehungen unterschiedlich gedeutet: Wäh-

rend die Mongolen die Yuan-Dynastie lediglich 

als einen Teilstaat ihres eurasischen Großreiches 

betrachteten, ordnete Zhu Yuanzhang, der Grün-

der der in China nachfolgenden Ming-Dynastie 

(1368–1644), das Yuan-Reich in die Chronologie 
der chinesischen Dynastien ein.

Die Bedeutung der Ming-Dynastie als Repräsen-

tantin der sino-konfuzianischen Weltordnung se-

hen die Autoren in der Weiterentwicklung des 

chinesischen Tributsystems, das unter den Ming-

Kaisern seinen Höhepunkt erreichte und die Nor-

men für den zwischenstaatlichen Umgang in dieser 

Periode festlegte. Ähnlich wie die Erbfolge der 

mongolischen Großkhanwürde, unterstrichen die 
Tributbeziehungen die ungleichen Machtverhält-

nisse in Inner- und Ostasien. Von China »among 

equals« konnte seit dem Aufstieg der Mongolen 

nicht mehr die Rede sein. Die Asymmetrie des 

Tributsystems – die Tributüberbringer reisten im-

mer an den chinesischen Kaiserhof, der selbst 

niemals reziproke Missionen aussandte – wurde 

zur Hauptachse des Sinozentrismus.

Bemerkenswert in dem Band ist die Bewer-
tung der tibetisch-buddhistischen Weltordnung 

als gleichrangiger Akteur im inner- und ostasiati-

schen Beziehungssystem. Was ist ihre Besonder-

heit? Zu allererst die enge Verwobenheit von geist-

licher und weltlicher Macht. So entwickelte sich 

das Patron-Priester-Verhältnis (chö-yön) vor allem 

in Innerasien zu einem langfristig einflussreichen 

Strukturelement. Die Qing-Dynastie griff beim 
Aufbau ihres Vielvölkerimperiums auf Elemente 

aller drei asiatischen Weltordnungen zurück. Dies 

liegt nicht nur in der gewaltigen räumlichen Aus-

dehnung des Qing-Reiches begründet, sondern 

auch in der geschickten Instrumentalisierung einer 

Vielzahl von Herrschaftstechniken. Ein Beispiel 

dafür ist die strukturelle Übersetzung der Vielfalt 

der mongolischen Stämme in die strikter organi-

sierten territorialen Einheiten der »Banner«. Sacred 
Mandates geht über die Interpretationen der New 

Qing History hinaus, indem das Qing-Imperium, 

eine Zusammenführung der multipolaren Macht-

formen Inner- und Ostasiens, seinerseits in den 

noch weiteren Zusammenhang der Geschichte 

Eurasiens eingeordnet wird.

Konfrontation kennzeichnete von Anfang an 

die Begegnung mit der neuartigen Weltordnung 
des modernen westlichen Staatensystems. Ab der 

Mitte des 19. Jahrhunderts stand die Qing-Regie-

rung einerseits unter dem externen Druck, ihre 

zwischenstaatlichen Beziehungen auf der Grund-

lage der nominell völkerrechtlichen Gleichberech-

tigung neu zu ordnen, andererseits demonstrierten 

imperiale und koloniale Praxis den Chinesen – wie 

allen anderenVölkern Asiens – ihre Abwertung aus 

europäischer Perspektive als unzivilisiert und rück-
ständig. Zwar strebte die Qing-Dynastie mit den 

Reformen ihrer letzten Regierungsjahre noch da-

nach, den Status einer gleichberechtigten, fort-

schrittlichen Nation in einer globalen Völkerge-
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meinschaft zu erlangen, doch gelang dies selbst 

in der nachfolgenden Chinesischen Republik 

(1912–1949) nur ansatzweise. Mit der Gründung 

der Volksrepublik China wurde der Reichtum und 

die Vielfalt der asiatischen Vergangenheit endgül-

tig zerstört.



Thomas Duve

Iberian Worlds: imperial, vergleichend, global*

Seit gut drei Jahrzehnten hat Imperienfor-
schung wieder Konjunktur. Die geopolitischen 

Rekonfigurationen nach 1989 und die Vorstellung, 

das postnationale Zeitalter wäre angebrochen, 

haben die Faszination für die Geschichten groß-

räumiger Herrschaftsverbände wiederbelebt. Seit-

dem bemüht sich die ›Neue Imperiengeschichte‹ 

um vergleichende Perspektiven, entdeckt neue 

Akteure und Themen. Der scharfe Bruch zwi-
schen Imperien und Nationen im 19. Jahrhundert 

wurde infrage gestellt, die Imperien zunehmend 

als offene Räume gesehen, Zirkulationen von 

Menschen und Objekten auch über die politi-

schen Grenzen hinweg rekonstruiert, das Manage-

ment kultureller Diversität untersucht. Imperien 

schienen plötzlich nicht mehr zur Dekadenz ver-

dammt, ihre Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit 

erstaunte. Postkoloniale Perspektiven und neue 
Raumvorstellungen hielten Einzug. Inzwischen 

überlagern sich Geschichten politischer Imperien 

mit räumlichen Kategorien wie den Ozeanen, 

besonders dem Atlantik und dem Pazifik, oder 

Hafenstädten, transimperialen Räumen, religiösen 

Imperien oder anderen Netzwerken. Die Grenzen 

zwischen einer solchen räumlich und konzeptio-

nell offenen Imperiengeschichte einerseits und 
einer sich für politische Systeme und Herrschafts-

formen öffnenden Globalgeschichte andererseits 

werden immer durchlässiger.

Trotz der fast allgegenwärtigen Bezugnahme 

auf legal pluralism als wichtiges Element der für 

viele Imperien geradezu konstitutiven governance
von Diversität wird eher selten nach der Bedeu-

tung des Rechts gefragt. Der von Duindam / Har-

ries / Humfress / Hurvitz herausgegebene Band Law 

and Empire (2013), Jane Burbanks Arbeiten zum 

zaristischen Russland, Burbank / Coopers Empires 

in World History (2010) mit ihrer besonderen Auf-

merksamkeit für Institutionen und Recht oder 

Legal Pluralism and Empires (2013), herausgeben 
von Benton / Ross, standen lange weitgehend al-

lein. Die stark auf rechtshistorische Arbeiten auf-

bauende deutschsprachige Forschung zum Alten 

Reich, dessen Imperiumsqualität in der is it or isn’t 

it-Debatte umstritten ist, ist in diesen Diskussionen 

ohnehin praktisch unbekannt geblieben.

Die Distanz zum Recht hat sich mit dem nun 

proklamierten imperial turn in der Geschichte 

des internationalen Rechts und einer zunehmen-
den Offenheit für die Bedeutung von Recht auch 

in anderen Disziplinen ein wenig verringert. Lau-

ren Bentons und Lisa Fords Rage for Order (2016), 

Jennifer Pitts’ Boundaries of the International (2017) 

oder Martti Koskenniemi / Walter Rech / Manuel 

Jimenez Fonseca (Hg.), International Law and Em-

pire (2016) sind nur drei Beispiele für recht unter-

schiedliche Zugänge zu einer Rechtsgeschichte 
von Imperien. Dass Benton / Ford und Pitts ihre 

Darstellungen fast ausschließlich als Geschichte 

imperialer Herrschaftspraktiken oder von Ideen 

der middle powers schreiben, verweist darauf, in 

welchem Maße Imperiengeschichte bis heute von 

* Fernando Bouza, Pedro Cardim, 
Antonio Feros (Hg.), The Iberian 
World: 1450–1820, New York:
Routledge 2020, 712 S.,
ISBN 978-1-138-92101-6;
Ângela Barreto Xavier, Federico 
Palomo, Roberta Stumpf (Hg.), 

Monarquias Ibéricas em Perspectiva 
Comparada (Sécs. XVI–XVIII).
Dinâmicas Imperiais e Circulação de 
Modelos Administrativos, Lisboa: 
Imprensa de Ciências Sociais 2018, 
676 S., ISBN 978-972-671-508-5;
Bartolomé Yun-Casalilla, Iberian 

World Empires and the Globalization 
of Europe 1415–1668, Singapore: 
Palgrave Macmillan 2019, 520 S., 
ISBN 978-981-13-0832-1
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